
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

EWR-Abkommen 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 909/1993 

§/Artikel/Anlage 

Art. 31 

Inkrafttretensdatum 

01.01.1994 

Text 

KAPITEL 2 

NIEDERLASSUNGSRECHT 

Artikel 31 

(1) Im Rahmen dieses Abkommens unterliegt die freie Niederlassung von Staatsangehörigen eines 
EG-Mitgliedstaats oder eines EFTA-Staates im Hoheitsgebiet eines dieser Staaten keinen 
Beschränkungen. Das gilt gleichermaßen für die Gründung von Agenturen, Zweigniederlassungen oder 
Tochtergesellschaften durch Angehörige eines EG-Mitgliedstaats oder eines EFTA-Staates, die im 
Hoheitsgebiet eines dieser Staaten ansässig sind. 

Vorbehaltlich des Kapitels 4 umfaßt die Niederlassungsfreiheit die Aufnahme und Ausübung 
selbständiger Erwerbstätigkeiten sowie die Gründung und Leitung von Unternehmen, insbesondere von 
Gesellschaften im Sinne des Artikels 34 Absatz 2, nach den Bestimmungen des Aufnahmestaats für seine 
eigenen Angehörigen. 

(2) Die besonderen Bestimmungen über das Niederlassungsrecht sind in den Anhängen VIII bis XI 
enthalten. 


